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KT-Drucksache Nr. X-0378  
 
für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2022; 
Strukturelle Erhöhung des laufenden Zuschusses für die Württembergische 
Philharmonie Reutlingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der laufende Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen wird im 

Haushalt 2022 auf 156.500,00 EUR angehoben. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen 

eine Zuwendungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024 mit einem Zuschuss für das 
Jahr 2022 in Höhe von 156.500,00 EUR und mit einer Dynamisierung in Höhe von 2 % 
für die Jahre 2023 bis 2024 abzuschließen. Die Dynamisierung in den Jahren 2023 und 
2024 erfolgt jeweils unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition:  156.500,00 EUR 

Anteil Landkreis: 156.500,00 EUR 

Teilhaushalt: 3 
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege, 
laufende Nr. 17 Transferaufwendungen 

Im Haushaltsplanentwurf 2022  
veranschlagte Haushaltsmittel: 138.010,00 EUR 
 
Über die Änderungsliste für 
das Jahr 2022 einzustellen: 18.490,00 EUR 

 
  

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 22.10.2021 
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Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Die Württembergische Philharmonie Reutlingen beantragt eine strukturelle Erhöhung des 
Zuschusses auf 156.500,00 EUR ab dem Jahr 2022 (Anlage). Dies wird mit einem erhöhten 
Besucheraufkommen aus den Städten und Gemeinden des Landkreises Reutlingen, aber 
auch der Stadt Reutlingen, bei zunehmendem Konzertangebot im Bereich der kulturellen 
Bildung, im gesellschaftlichen Bereich und einer zunehmenden Konzertpräsenz im Landkreis 
begründet. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
Die Verwaltung befürwortet die Erhöhung des laufenden Zuschusses für das Jahr 2022 auf 
156.500,00 EUR. Für die Jahre 2023 und 2024 ist wie in den Vorjahren wie bei den anderen 
Zuschussempfängern eine Dynamisierung von jeweils 2 % vorgesehen. 
 
Der Landkreis Reutlingen unterstützt damit die bisherige und künftige Entwicklung der Würt-
tembergische Philharmonie Reutlingen in noch stärkerem Maße. 
 
Die Württembergische Philharmonie Reutlingen kommt der Forderung insbesondere des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, nach, die Rücklagen abzubauen, so-
dass ab dem Jahr 2022 eine Rücklage von weniger als 2 Monatsgehälter zur Verfügung ste-
hen wird. Ansonsten hätte eine Kürzung des Landeszuschusses im Raum gestanden. 
 
Auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung des Orchesters, der Angebote für Kinder 
und Familien und der innovativen Ausrichtung des Orchesters befürwortet die Verwaltung die 
strukturelle Erhöhung des Zuschusses.  
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